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Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag KSE neu 

§ 10 - Sonderregelung 

1Die Gesellschaft ist ein Tendenzbetrieb. 2Die Gesellschaft macht den Tendenzschutz 
geltend gemäß § 118 Betriebsverfassungsgesetz. 

Auszüge aus dem Betriebsverfassungsgesetz 

§ 118 Geltung für Tendenzbetriebe und Religionsgemeinschaften 

Auf Unternehmen und Betriebe, die unmittelbar und überwiegend

finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung
Die §§ 106 bis 110 sind nicht

anzuwenden

§ 106 Wirtschaftsausschuss 

In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäftigten 
Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden.

Auszüge aus den Gesellschaftsverträgen der KSE und der KLG,
sowie die §§ 106 und 118 BetrVG im jeweiligen Wortlaut

geltend gemäß § 118 Betriebsverfassungsgesetz. 

Die §§ 106 bis 110 sind nicht
anzuwenden

In allen Unternehmen mit in der Regel mehr als einhundert ständig beschäftigten 
Arbeitnehmern ist ein Wirtschaftsausschuss zu bilden.



Auszug aus dem Gesellschaftsvertrag KLG neu 

§ 10  Sonderregelung 

nicht geltend gemachtnicht geltend gemacht


